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Regierungsratsbeschluss vom 21. September 2004 

 

 Nr. 2004/1944   

Kantonsrats- und Regierungsratswahlen vom 27. Februar 2005; Instruktionskurse für die 

Wahlbüromitglieder 

  

1. Erwägungen 

Die Staatskanzlei und die Oberämter instruieren jeweils die Wahlbüromitglieder der Einwohnergemein-

den vor Erneuerungswahlen über das Vorgehen am Wahlsonntag und über die Auswertung der 

Wahlzettel.  

In Anbetracht der bevorstehenden Kantonsrats- und Regierungsratswahlen vom 27. Februar 2005 

und vor allem aufgrund des für Wahlen neuen Wahl- und Abstimmungssystems WABSTI sollen wie-

derum Instruktionskurse für die Wahlbüromitglieder angeboten werden. 

2. Beschluss 

2.1 Die Staatskanzlei führt in Zusammenarbeit mit den Oberämtern amteiweise Instruktionkurse für 

die Gemeindewahlbüros durch.  

2.2 An den Instruktionskursen der Gemeindewahlbüros nehmen teil: 

a) die Präsidenten oder Präsidentinnen der Gemeindewahlbüros obligatorisch, und ein bis 

zwei Mitglieder des Gemeindewahlbüros fakultativ; 

b)  die WABSTI-Verantwortlichen (Personen, welche die PC's bedienen) am 1. oder 

2. Februar, 19.00 

c) die vom Oberamt bezeichneten Staatsbediensteten; 

2.3 Die Instruktionskurse finden wie folgt statt: 

Bezirke Thal-Gäu und Olten-Gösgen (Gemeinden ohne WABSTI) 

Montag, 31. Jan. 2005, 14.00 - 17.00 Uhr 

Restaurant Halbmond, Egerkingen   

Bezirke Solothurn-Lebern, Bucheggberg-Wasseramt (Gemeinden mit WABSTI) 

Dienstag, 1. Febr. 2005, 17.30 - 18.45 Uhr 

Gemeinderatssaal, Landhaus Solothurn 

Im Anschluss daran (19.00 Uhr) findet die Instruktion der WABSTI-Verantwortlichen statt (Er-

fassung der Stimmen und Auswertung mit WABSTI)  
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Bezirke Olten-Gösgen, Thal-Gäu, Dorneck-Thierstein (Gemeinden mit WABSTI) 

Mittwoch, 2. Febr. 2005, 17.30 - 18.45 Uhr 

Aula der Gewerblich-Industriellen Berufsschule, Aarauerstrasse 30, Olten 

Im Anschluss daran (19.00 Uhr) findet die Instruktion der WABSTI-Verantwortlichen statt (Er-

fassung der Stimmen und Auswertung mit WABSTI)  

Bezirke Dorneck-Thierstein (Gemeinden ohne WABSTI) 

Donnerstag, 3. Februar 2005, 14.00 - 17.00 Uhr 

Gemeindesaal 'im Grien', Grienackerweg 12, Breitenbach 

Bezirke Bucheggberg-Wasseramt, Lebern (Gemeinden ohne WABSTI) 

Freitag, 4. Februar 2005, 14.00 - 17.00 Uhr 

Hotel Gerlafingerhof, Gerlafingen 

2.4 Die Oberämter werden ersucht, die Räume zu reservieren und in der Pause Getränke 

(Kaffee, Mineral) bereit zu stellen.  

2.5 Die Staatskanzlei stellt den Wahlbüromitgliedern das erforderliche Instruktionsmaterial zur 

Verfügung. 

2.6 Die Wahlbüromitglieder werden ersucht, das Gesetz über die politischen Rechte sowie 

Schreibmaterial und Taschenrechner für den Kurs mitzunehmen. 

2.7 Den am Kurs teilnehmenden Wahlbüromitgliedern wird durch die Oberämter ein Taggeld von 

50 Franken ausgerichtet. Die Oberämter stellen der Staatskanzlei unmittelbar nach der 

Veranstaltung Rechnung. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Staatskanzlei (Sch, Stu, san, sca, jae, hae, ste) 

Vorsteher der Oberämter (25, pro Oberamt je 5) 

Wahlbüropräsidien (504, pro Wahlbüro je 4)  z.Hd. der Wahlbüromitglieder und der  

WABSTI-Verantwortlichen 

Amt für Gemeinden und soziale Sicherheit (A. Grolimund) 

VRSG / Verwaltungsrechenzentrum AG, Frau Klara Zimmermann, St. Leonhard-Str.80,  

9001 St. Gallen 

Amtsblatt (ste) 
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